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Fröndenberg Wickede 

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH 

Ergänzende Bedingungen
- gültig ab 01.01.2026 -

Zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspan-
nungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) bzw. Gas aus dem 
Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV).

In Ergänzung zur StromGVV bzw. GasGVV gelten die folgenden Bedingun-
gen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH.

I.	 Erweiterung und Änderung der Kundenanlagen und des Bedarfs  
(§ 7 StromGVV/GasGVV)
1.	 Der Kunde/die Kundin hat der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH 

die Erweiterung und/oder Änderung von Kundenanlagen sowie die 
Installation zusätzlicher Verbrauchsgeräte unverzüglich mitzuteilen, 
sowie dem Gaslieferanten insbesondere auch die Inbetriebnahme von 
Gasheizgeräten im Sinne des DVGWArbeitsblattes G 685 anzuzeigen.

2.	 Der Kunde/die Kundin ist verpflichtet der Stadtwerke Fröndenberg 
Wickede GmbH unverzüglich jede Änderung seiner Bedarfsart (Haushalt, 
Gewerbe, Landwirtschaft) mitzuteilen.

II.	 Rechnungslegung und Abschlagszahlungen  
(§§ 12 und 13 der StromGVV/GasGVV)
1.	 Die Rechnungslegung für den Energieverbrauch erfolgt grundsätzlich 

für das Kalenderjahr (Abrechnungsjahr)
2.	 Bis zur Rechnungslegung sind gleichbleibende Abschläge - jeweils für 

einen Zeitraum von einem Monat - zu festgelegten Fälligkeitsterminen zu entrichten. Rechnungsbeträge und Abschläge sind für 
die Stadtwerke kostenfrei zu entrichten.

3.	 Bereitstellung zusätzlicher Rechnungen aus Gründen, die nicht von der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH verursacht 
wurden (Rechnungskopie, Zwischenrechnung, Simulationsrechnung, Rechnungskorrektur o.ä.).
Bearbeitungsgebühr: 10,00 € zzgl. Umsatzsteuer

III.	 Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung gem. der Verordnung (§§17 und 19 StromGVV/GasGVV)
Wird eine Rechnung oder ein Abschlagsbetrag nicht fristgerecht bezahlt, so hat der Kunde/die Kundin für schriftliche Mahnungen, den 
Forderungseinzug sowie für die Abschaltung/Wiederinbetriebnahme der Versorgung die Kosten in Höhe des Aufwandes zu bezahlen. 
Die Kosten sind vom Kunden nach den folgenden Pauschalsätzen zu ersetzen:

Stadtwerke Fröndenberg Wickede 
GmbH
Graf-Adolf-Str. 32
58730 Fröndenberg
www.sfw-ruhr.de

Haben Sie noch Fragen?
Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Telefon: 02373/759-333 
E-Mail: kunden@sfw-ruhr.de

Öffnungszeiten
Fröndenberg
Mo–Mi: 08:00–12:00 und 13:30–16:00 Uhr
Do: 08:00–12:00 und 13:30–17:00 Uhr
Fr: 08:00–12:00 Uhr
 
Wickede (Ruhr)
Mo–Do: 08:00–12:00 und 13:30–16:00 Uhr
Fr: 08:00–12:00 Uhr

Kostenstelle Nettopreis Bruttopreis

Mahnkosten 0,84 € 1,00 €

Nachinkasso 19,75 € 23,50 €

Rücklastschriftkosten gem. Kosten des Geldinstitutes

Unterbrechung des Anschlusses Innerhalb der Öffnungszeiten 31,85 € 37,90 €

Aufhebung der Unterbrechung
Innerhalb der Öffnungszeiten 36,64 € 43,60 €

Außerhalb der Öffnungszeiten nach Aufwand

IV.	 Art der Zahlung (§16 StromGVV/GasGVV)
Der Kunde hat grundsätzlich die Möglichkeit folgende Zahlungswege zu wählen:
a.	 die Erteilung eines SEPA-Lastschrift-Mandats
b.	 durch Überweisungsgutschrift

V.	 Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. Sie ersetzen die bisherigen Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung 
von Tarifkunden.

http://www.sfw-ruhr.de 
mailto:kunden%40sfw-ruhr.de?subject=

